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Anmeldung für den Betrieb von Spielapparaten und Wettterminals –  
Lustbarkeitsabgabe 
nach § 5 Lustbarkeitsabgabeordnung der Stadt Linz 
 
Für den Betrieb von Spielapparaten (ausgenommen Fußballtische, Kegel- und Bowlingbahnen, 
Basketball-, Air-Hockey- und Shuffle-Ball-Automaten, Billardtische, Darts-, Kinderreit- und Musikau-
tomaten sowie Schießanlagen, die ausschließlich sportlichen Zwecken dienen) an öffentlichen Or-
ten, sowie von Wettterminals ist nach § 1 Abs. 2 Lustbarkeitsabgabeordnung der Stadt Linz eine 
Lustbarkeitsabgabe zu entrichten und sind die Apparate nach § 5 leg.cit. spätestens drei Werk-
tage zuvor beim Magistrat anzumelden. 

 

Bitte beachten Sie, dass nur dann eine Bearbeitung gewährleistet werden kann, wenn die mit 
„ * “ gekennzeichneten Pflichtfelder vollständig ausgefüllt sind. 
 
 

1. Angaben zum Lokal Datum der Eröffnung:        

Bezeichnung 
des Lokals: *        

Anschrift des 
Standorts (= Zu-
(stelladresse): * 

 
       

(Bei abweichender Zustelladresse, bitte auch diese anführen.) 

Telefon:        Fax:        E-Mail:         

2. Betreiber*in des Geräts  
(Firmenbezeichnung UND verantwortliche Person, z.B. Geschäftsführer*in, Obmann/Obfrau etc.): 

Name: *        

Anschrift: *        

Telefon:        Fax:        E-Mail:         

3. Automatenaufsteller*in (sofern kein Eigengerät): 

Name: *         

Anschrift: *         

Telefon:         Fax:         E-Mail:         

 Mit der Angabe Ihrer E-Mail-Adresse ermächtigen Sie die Landeshauptstadt Linz und deren Organe  
ausdrücklich, auch auf diesem Weg mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. 
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Vorrichtungen Anzahl * Typenbezeichnung * in Betrieb seit * 

Spielapparate nach 
§ 1 (2) Z.1 leg.cit 

                  

                  

                  

                  

Wettterminals nach 
§ 1 (2) Z.2 leg.cit 

                  

                  

                  

                  

 
 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift ausdrücklich die Vollständigkeit und Richtigkeit der  
gemachten Angaben. 

Datum:        Unterschrift:  

 
 
 
 
Informationen zum Datenschutz: 

Die von Ihnen bekanntgegebenen Daten  

 können im Rahmen des konkreten Verfahrens und der gesetzlichen Zulässigkeit im Anlassfall an 
sonstige Verfahrensbeteiligte weitergegeben werden. 

 werden im Magistrat Linz über einen Zeitraum von 10 Jahren nach Abschluss des Verfahrens ge-
speichert. 

 
Im Zusammenhang mit der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten haben Sie das Recht auf 
Auskunft, Richtigstellung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragung sowie 
das Recht Beschwerde bei der Datenschutzbehörde zu erheben. 
 
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten: 
Tel: 0732 7070, E-Mail: datenschutz@mag.linz.at 


